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154 BEKANNTMACHUNG DES INTERES-

SENBEKUNDUNGSVERFAHRENS FÜR 
DIE TRÄGERSCHAFT UND DEN BAU EI-
NER KINDERTAGESEINRICHTUNG IN 
DER KERNSTADT BRILON 

 
Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergarten-Betreuungsplatz und zur nachhalti-
gen Deckung des Betreuungsbedarfs in der Kern-
stadt Brilon ist die Errichtung einer sechsgruppi-
gen Kindertageseinrichtung erforderlich.  
 
Die Trägerschaft und der Bau dieser neu zu errich-
tenden Kindertageseinrichtung wird gemäß § 4 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) im 
Wege eines Interessenbekundungsverfahrens er-
mittelt. 
 
Die Trägerschaft und der Bau der sechsgruppigen 
Kindertageseinrichtung für Kinder in einem Alter 
von 0 bis 6 Jahren soll grundsätzlich anerkannten 
freien Trägern der Jugendhilfe übertragen werden.  
 
1. Projektinformationen 

1.1. Standort und Lage 
Einzugsbereich: Brilon Kernstadt  
Die Grundstücksgröße für eine sechsgrup-
pige Kita setzt sich zusammen aus Nutzflä-
che ca. 1.200 m², einem Außengelände 
von ca. 1.200 m² und einem ausreichen-
den Parkplatzangebot für Personal und 
Besucher auf dem Gelände, so dass eine 
Gesamtfläche von ca. 2400 m² (bei einge-
schossiger Bauweise) benötigt wird. 

  
1.2  Eigentumsverhältnisse 

Die Bereitstellung und Herrichtung des Ge-
bäudes (Neubau, Umbau oder Sanierung 
eines bestehenden Gebäudes) soll eigen-
verantwortlich durch den Träger erfolgen.  
Dabei sind folgende Varianten denkbar: 

 Der Träger verfügt über ein in seinem 
Eigentum befindliches Grundstück/Ge-
bäude und richtet dieses für Zwecke 
der Kinderbetreuung her 

 Der Träger verfügt über ein Grundstück 
und errichtet ein Gebäude in Eigenregie 
oder mit einem Investor 

 Der Träger sucht einen Investor, der 
Grundstück sowie das Gebäude zur 
Verfügung stellt 

 
1.3  Gruppenkonstellation 

 Das Raumprogramm sollte alle KiBiz-
Gruppenkonstellationen ermöglichen, 
um künftig auf die wechselnden Be-
darfe flexibel reagieren zu können. Hier 
wird insbesondere auf die Mindestan-
forderungen bei der Fläche für Ruhe-
räume hingewiesen, die bei 2,5 qm je 
U3-Kind liegt. Nach Inbetriebnahme 
werden naturgemäß die Bedarfe im U3-
Bereich überwiegen und voraussicht-
lich zunächst mehrere Gruppenformen 

II eingerichtet werden müssen. Wenn 
diese in den Folgejahren in den Ü3-Be-
reich hineinwachsen, werden sich die 
Gruppen bedarfsgerecht den verschie-
denen Gruppenformen anpassen. Im 
Hinblick auf das BTHG sind auch 
Räumlichkeiten für Therapien wün-
schenswert. 

 
2. Kriterien für die Trägerauswahl 
- anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 
 gemäß § 75 SGB VIII 
- der Betrieb der Einrichtung erfolgt unter den 
 Voraussetzungen des Kinderbildungsgesetzes 
 und den hierzu ergangenen Erlassen und 
 Verordnungen 
- geeignetes fachliches Konzept für die Kinder-
 tagesbetreuung, insbesondere mit Aussagen 
 zu folgenden Punkten: 

 Personaleinsatz 

 Flexible Betreuungsangebote (bedarfs-
gerechte Öffnungszeiten) 

 Mittagessenkonzept 

 Betreuung von Kindern mit Behinde-
rung 

 Qualitätssicherung 
- verbindliche Aussage über den zu leistenden 
 Trägeranteil zu den Betriebskosten 
- verbindliche Aussage über den Fertigstellungs-
 zeitpunkt  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
sich nicht um die Vergabe eines öffentlichen Auf-
trages handelt und sich aus dem bekundeten Inte-
resse und dessen Entgegennahme keine Ver-
pflichtungen für den Hochsauerlandkreis ergeben 
und die Erstattung von Kosten, die den Teilneh-
mern des Verfahrens durch die Teilnahme am In-
teressenbekundungsverfahren entstehen, nicht er-
folgt. 
 
Interessenten werden gebeten, Ihre Interessenbe-
kundung bis Donnerstag, den 04. November 
2021 an folgende Adresse zu richten: 
 

Hochsauerlandkreis 
FD 25 

Steinstr. 27 
59872 Meschede 

 
Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen zur 
Verfügung: 
 
Herr Clemens (michael.clemens@hochsauerland-
kreis.de; Tel.: 0291 94 1335) und 
 
Frau Gerold (susanne.gerold@hochsauerland-
kreis.de; Tel.: 0291 94 1281) 
 
Meschede, 21.09.2021 
 
Im Auftrag 
gez. 
Müller-Thüsing 

mailto:michael.clemens@hochsauerlandkreis.de
mailto:michael.clemens@hochsauerlandkreis.de
mailto:susanne.gerold@hochsauerlandkreis.de
mailto:susanne.gerold@hochsauerlandkreis.de
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155 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Klinksberg-Humberg GmbH, v. d. GF Dr. Gernot Blanke  

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer 
Windenergieanlage (WEA 2) des Typs Vestas V117 mit einer Nabenhöhe von 141,50 m und einer 

Nennleistung von 3.300 kW  
im Stadtgebiet Arnsberg 

 
-Erteilung der Genehmigung- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Klinksberg-Humberg 
GmbH, v. d. GF Dr. Gernot Blanke, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen auf ihren Antrag vom 18.06.2015 
die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 
2) des Typs Vestas V117 mit einer Nabenhöhe von 141,50 m und einer Nennleistung von 3.300 kW in der 
Gemarkung Holzen, Flur 10, Flurstück 38 am 01.09.2021 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von insgesamt einer Windenergieanlage. 
 

Bezeichnung Typ Anlagen-Nr.  Nennleistung 
[kW] 

Nabenhöhe 
[m] 

Gemarkung Flur / 
Flurstück 

WEA 2 Vestas 
V117 

0007724.0001 3.300 141,5 Holzen 10 / 38 

 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

 die Baugenehmigung und  

 Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 BNatSchG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewässerschutz, zum Landschafts- 
und Artenschutz, zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis, zum Denkmalschutz, zur Abfallwirtschaft und Bo-
denschutz und zur Nutzung von Straßen.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 
08.10.2021 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadt Arnsberg  

Umwelt | Ressourcen 
Zimmer A1.007, Am Hüttengraben 31, 59759 Arnsberg 
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 
Dienstag und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.  

 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Arnsberg ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Ter-
minabsprache unter der Tel.-Nr. 02932/201-1815 erforderlich. 
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2. Genehmigungsbehörde: 
Hochsauerlandkreis 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine 
Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 02961/943155 erforderlich. 
 

Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 22. März 2020 und den dazu ergange-
nen Änderungen u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich einzuhalten. 
Von daher können die Unterlagen grundsätzlich jeweils nur von 1 Person eingesehen werden, soweit es sich 
nicht um Personen eines gleichen Haushalts handelt.   
 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 08.10.2021 eingesehen werden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber als zugestellt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben.  
 
Bis zum Ablauf der Klagefrist kann der Genehmigungsbescheid von den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, schriftlich oder elektronisch bei der Unteren Umweltschutzbehörde/Immissionsschutzbehörde, Am 
Rothaarsteig 1, 59929 Brilon (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de) angefordert werden. 
 
Nach § 10 Abs. 8 Satz 1 BImSchG kann die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Von der Möglichkeit 
wurde Gebrauch gemacht, da eine Vielzahl der Einwender/Einwenderinnen im Stadtgebiet Arnsberg wohnen 
und somit die Möglichkeit haben, den Genehmigungsbescheid bei der Genehmigungsbehörde und/oder der 
Stadt Arnsberg einzusehen. 
 
Einwendungen: 
Die Einwendungen gegen die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlage werden zurückgewiesen, 
sowie ihnen nicht durch Änderung der Genehmigungsunterlagen, Ergänzungen und Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) in dem Genehmigungsbescheid Rechnung getragen wird.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeamten/in der Geschäftsstelle Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
 . 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden.  
  
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden.  
  

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40251-2018-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

156 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Rotes Land Erlinghausen GmbH & Co. KG, v. d. Windpark Rotes Land Erlingha-

usen Verwaltungs GmbH, v. d. GF Herrn Friedrich-Wilhelm Brüne auf Änderung von Nebenbestim-
mungen zum Artenschutz  
im Stadtgebiet Marsberg 

 
-Erteilung der Genehmigung- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Rotes Land Erlinghausen 
GmbH & Co. KG, v. d. Windpark Rotes Land Erlinghausen Verwaltungs GmbH, v. d. GF Friedrich-Wilhelm 
Brüne, Cansteiner Straße 40, 34431 Marsberg auf ihren Antrag vom 03.08.2021 die Genehmigung für die 
Änderung von Nebenbestimmungen zum Artenschutz in der Gemarkung Erlinghausen, Flur 4, Flurstück 20/1, 
Gemarkung Niedermarsberg, Flur 4, Flurstücke 310, 320, 327, 243, 252 am 09.09.2021 erteilt. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von insgesamt sechs Windenergieanla-
gen  
 

Bezeich-
nung 

Typ Anlagen-Nr.  Nennleis-
tung [kW] 

Naben-
höhe 
[m] 

Gemarkung Flur Flur-
stück/e 

WEA 1 Vestas 
V-112 

0003292.0001 3.300 119 Niedermars-
berg 

4 310 

WEA 02 Vestas 
V-126 

0003294.0001 3.300 137 Niedermars-
berg 

4 320 

WEA 04 Vestas 
V-126 

0003296.0001 3.300 137 Niedermars-
berg 

4 327 

WEA 06 Vestas 
V-126 

0003298.0001 3.300 137 Niedermars-
berg 

4 243 

WEA 07 Vestas 
V-126 

0003299.0001 3.300 137 Niedermars-
berg 

4 252 

WEA 08 Vestas 
V-126 

0003300.0001 3.300 137 Erlinghausen 4 20/1 

 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Nebenbestimmungen 
Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen zum Natur- und Artenschutz.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 

http://www.justiz.de/
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Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, liegen in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 
08.10.2021 beifolgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Marsberg  

Zimmer 33 (Amt für Planung und Liegenschaften, II. OG), Lillersstr. 8, 34431 Marsberg  
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, 
Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie  
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Marsberg ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Aktuelle Anforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind zu beachten. 
Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 02992/602245 
erforderlich. 
 

2. Stadt Diemelstadt  
Bürgerbüro Rohden im Gemeinschaftshaus Rohden  
Landstraße 28, 34474 Diemelstadt  
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,  
Montag bis Dienstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und  
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr  

 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Diemelstadt ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 05694/9798-17 erforderlich. 
 

3. Genehmigungsbehörde: 
Hochsauerlandkreis 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Terminabsprache 
unter der Tel.-Nr. 02961/943155 zu empfehlen.  
 

Zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 22. März 2020 und den dazu ergange-
nen Änderungen u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich einzuhalten.  
 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/beka nntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 08.10.2021 eingesehen werden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeamten/in der Geschäftsstelle Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
 . 
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden.  
  
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40300-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft  
 

 

157 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZTES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Windpark GmbH & Co. Brilon KG, v. d. ENERCON Windpark GmbH, v. d. GF Hans-Dieter 
Kettwig auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 BImSchG  

im Stadtgebiet Brilon 
 

Die Firma Windpark GmbH & Co. Brilon KG, v. d. ENERCON Windpark GmbH, v. d. GV Hans-Dieter Kettwig 
mit Sitz in 26605 Aurich hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 03.08.2021 
die Erteilung einer Genehmigung zur Änderung der Betriebsweise der 5 Windenergieanlagen zur Nachtzeit 
beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 

Betriebsweise leistungsoptimierter Betrieb 3.000 kW – Betriebsmodus 0s zur Nachtzeit (22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr) mit Lw 104,9 dB(A) 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG 
ist für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich der Änderung des Betriebs (Leistungs-
optimierte Betriebsweise Betriebsmodus 0s, 3000 kW) der genehmigten fünf Windenergieanlagen (WEA) ge-
prüft. Hinsichtlich des beantragten Änderungsvorhabens ist offensichtlich ausschließlich das Schutzgut 
Mensch / menschliche Gesundheit betroffen. 
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde des Hochsauerlandkreises wird die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsaufpunkten gemäß der 
vorgelegten, nach dem Interimsverfahren durchgeführten Immissionsprognose auch bei geänderter Betriebs-
weise der fünf WEA sichergestellt. 
 
Die überschlägige Prüfung unter der Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien ergab 
daher, dass durch das Änderungsvorhaben keine zusätzlichen oder anderen erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen hervorgerufen werden können. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch / 
menschliche Gesundheit können sicher ausgeschlossen werden. 
 

http://www.justiz.de/
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Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage wird festgestellt, dass für beantragte Vorhaben daher keiner Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
41.3.40297-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

158 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) 
 

Antrag der WEA Bleiwäsche GbR, v. d. Herrn Werner Ebbers  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer 
Windenergieanlage des Typs Enercon E-147 EP5 E2 mit einer Nabenhöhe von 155,10 m und einer 

Nennleistung von 5.000 kW  
im Stadtgebiet Brilon 

 
-Erörterungstermin- 

 
In dem Verfahren zum Antrag der WEA Bleiwäsche GbR, v.d. Herrn Werner Ebbers, An der Grotte 17, 33181 
Bad Wünnenberg zur Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-147 EP5 E2 mit einer Nabenhöhe von 155,10 m und einer Nennleistung 
von 5.000 kW hat die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach pflichtgemäßem Ermes-
sen gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV entschieden, dass der vorgesehene 
Erörterungstermin beginnend am 
 

05.10.2021 um 10:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal Kreishaus Brilon, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
 
durchgeführt wird. 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so 
wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Auf die Bekanntmachung vom 29.06.2021 wird hingewiesen  
 
Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
FD 41/3 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40102-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
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159 BEKANNTMACHUNG GEM. §§ 8 FF. DER 9. VERORDNUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES 

BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (VERORDNUNG ÜBER DAS GENEHMIGUNGSVER-
FAHREN – 9. BIMSCHV) I.V.M. 10 BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG) 

 
Bekanntmachung gem. §§ 8 ff. der 9. Verordnung über die Durchführung des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) i.V.m. 10 Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG) 

 
Die Firma Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH, v d. Herrn Gf Michael Flocke mit Sitz in 34431 Mars-
berg, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, gem. § 1 Abs. 2 Nr. 
3 Abs. 3 ZuStVO NRW, mit Datum vom 14.04.2021 eine Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung 
und den Betrieb von einer Windenergieanlage (ME 20) des Typs ENERCON E-138 EP3 E2 mit einer Naben-
höhe von 160 m, einem Rotordurchmesser von 138,25 m, einer Gesamthöhe 229,13 m und einer Nennleistung 
4.200 kW in Marsberg-Meerhof auf den nachfolgend bezeichneten Grundstücken beantragt: 
 

Bezeichnung Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstücke 

ME20  8194577.1 Meerhof 7 101,102, 103, 62,66,67,68 und 100  

 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Antragstellerin hat gem. § 19 Abs. 3 BImSchG den Antrag gestellt, ein Verwaltungsverfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen.  
 
Das beantragte Vorhaben wird hiermit gem. §§ 8 ff. der 9. BImSchV i.V.m. § 10 BImSchG bekannt gemacht.  
 
Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, den Antragsgegenstand nach Vollzieh-
barkeit der Genehmigung zu verwirklichen. Die Anlage soll im 4. Quartal 21021 in Betrieb genommen werden.  
 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BImSchV muss die Bekanntmachung auch Bezeichnung des für das Vorhaben 
entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt des 
Beginns des Beteiligungsverfahrens vorliegen, enthalten. Hierzu gehören insbesondere:  
 

Lfd.-Nr.:/ 
Register 

Bezeichnung der Unter-
lagen 

Stichwortartige  
Charakterisierung 

0 Anschreiben zum Antrag Anschreiben zum Antrag, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 

1 Antrag gem. § 4 BImSchG Formular 1, Projektkurzbeschreibung  

2 Bauvorlagen  Bauantrag (Sonderbau), Baubeschreibung, Nachweis Bauvorla-
geberechtigung  

3 Kosten Herstell- und Rohbaukosten 

4 Standort und Umgebund Topographische Karte 1:5.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000, 
Amtlicher Lageplan, Abstandsflächenberechnung ENERCON E-
138 EP3 E2, Hindernisangabe für die Luftfahrtbehörde , Spezi-
fikation „Zuwegung und Baustellenflächen“ E-138 EP3 E2, 160 
m Hybridturm 

5 Anlagenbeschreibung Technische Beschreibung ENERCON E-138 EP3 E2, Techni-
sche Beschreibung Turm E-138 EP3 E2, Ansichtszeichnung E-
138 EP3 E2, Technische Beschreibung Fundament, Gondel-
schnitt, Gondelabmessungen, Technische Beschreibung  - 
Farbgebung von ENERCON Windenergieanlagen, Technische 
Beschreibung – ENERCON Netzanschlussvariante 1, Techni-
sche Beschreibung Hinterkantenkamm (TES) 

6 Stoffe Technische Informationen – Wassergefährdende Stoffe E-138 
EP3 E2, Sicherheitsdatenblätter 

7 Abfallmengen / -entsor-
gung 

Angaben zu den Abfallmengen Anlagenaufbau E-138 EP3 E2, 
Angaben zu den Abfallmengen Anlagenbetrieb EP3, Abfallent-
sorgung ENERCON Service Deutschland 

8 Abwasser Informationen zur Entstehung von Abwasser 

9 Schutz vor Lärm und sons-
tigen Immissionen 

Technische Beschreibung – Verminderung von Emissionen EP 
1 bis EP4, Technisches Datenblatt Betriebsmodi 0s, Is, IIs und 
leistungsreduzierte Betriebe ENERCON Windenergieanlage E-
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138 EP 3 E2 / 4.200 kW mit TES, Datenblatt leistungsoptimierte 
Schallbetriebe ENERCON Windenergieanlage E-139 EP3 E2 / 
4.200 kW mit TES, technische Beschreibung – ENERCON 
Windenergieanlagen Schattenabschaltung E! 1, EP2, EP3 und 
EP4 

10 Anlagensicherheit Technische Beschreibung – ENERCON Windenergieanlagen 
Anlagensicherheit, Technische Beschreibung – ENERCON 
Windenergieanlagen Eisansatzerkennung, Gutachten – Eisan-
satzerkennung an Rotorblättern von ENERCON-Windenergie-
anlagen durch das ENERCON-Kennlinienverfahren und externe 
Eissensoren, TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, Bericht Nr. 
8111 7247 Rev. 0, 17.06.2020, Technische Beschreibung – 
Blattheizung EP 1, EP2, EP3, EP4, Technische Beschreibung – 
ENERCON Befeuerung und farbliche Kennzeichnung, Techni-
sche Information – ENERCON Notstromversorgung der Befeu-
erung, Erklärung zur Befeuerung von ENERCON Windenergie-
anlagen, Zertifikat des weißen, blitzenden Tagesfeuer Typ MB 
300 IC2000cd.weiß, Zertifikat des Gefahrenfeuers W, rot Typ 
MB 20 W V.2, Technische Beschreibung – Bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung, Technische Beschreibung – ENERCON 
Windenergieanlagen; Regulierung der Tages- und Nachtbefeu-
erung durch Sichtweitenmessgerät, Anerkennung des Sichtwei-
tensensors Typ Biral VPF-710, Technische Beschreibung – 
ENERCON Windenergieanlagen Blitzschutz EP 1, EP2, EP3 

11 Arbeitsschutz bei Errich-
tung und Wartung 

Arbeitsschutz beim Aufbau von Windenergieanlagen, Einrich-
tungen zum Arbeitsschutz, Personenschutz und Brandschutz 

12 Brandschutz Standortbezogenes Brandschutzkonzept 

13 Störfallverordnung – 12. 
BImSchV 

Hinweis zur Störfall-Verordnung 

14 Maßnahmen nach Be-
triebseinstellung 

Rückbauverpflichtung 

15 Sonstiges Typenprüfung, Schallgutachten, Schattenwurfgutachten, Gut-
achten zur Standorteignung (Turbulenzgutachten), Artenschutz-
prüfung (ASP), Landschaftspflegerischer Begleitplan, FFH-Vor-
prüfung 

 
Der Genehmigungsantrag, die dazugehörigen Antragsunterlagen sowie der Inhalt der Bekanntmachung kön-
nen innerhalb der Auslegungsfrist vom 30.09.2021 bis einschließlich 02.11.2021 [1 Monat] gem. § 3 Abs. 1 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) i.V.m. § 27a Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und § 
10 Abs. 1 Satz 8 i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff eingesehen werden.  
Die gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG i.V.m. § 10 Abs. 1 der 9. BImSchV vorzunehmende Auslegung des 
Antrages und der dazugehörigen Unterlagen wird somit gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG durch Veröffentlichung 
im Internet ersetzt. 
 
Daneben liegen der Antrag mit den dazugehörigen Unterlagen während des o.g. Auslegungszeitraumes als 
zusätzliches Informationsangebot gem. § 3 Abs. 2 PlanSiG auch an folgenden Stellen aus und können dort 
während der angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Marsberg  

Zimmer 33 (Amt für Planung und Liegenschaften, II. OG), Lillersstr. 8, 34431 Marsberg  
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, 
Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie  
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  

 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Marsberg ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes. Aktuelle Anforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind zu beachten. Für die 
Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 02992/602245 erforder-
lich. 
 

2. Genehmigungsbehörde: Hochsauerlandkreis 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3155 
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Ter-
minabsprache unter der Tel.-Nr. 02961/943155 erforderlich. 

 
Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 17. August 2021 und der dazu ergange-
nen Änderung u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich einzuhalten. Von 
daher können die Unterlagen grundsätzlich jeweils nur von 1 Person eingesehen werden, soweit es sich nicht 
um Personen eines gleichen Haushalts handelt.   
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist vom 30.09.2021 bis 
16.11.2021 schriftlich bei den vorgenannten Auslegungsstellen oder elektronisch (E-Mail: immissions-
schutz@hochsauerlandkreis.de) erhoben werden. Die Einwendungen sollen den Namen sowie die vollstän-
dige leserliche Anschrift des Einwenders enthalten. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfah-
ren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen dem Antragsteller sowie den Behörden, deren Aufga-
benbereich durch die Einwendungen berührt werden, bekanntzugeben sind. Auf Verlangen des Einwenders 
werden Name und Anschrift vor der Bekanntgabe des Inhalts unleserlich gemacht, wenn diese zur ordnungs-
gemäßen Durchführung des Verwaltungsverfahrens nicht erforderlich sind.  
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet 
ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn der Vertreter 
keine natürliche Person ist. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, wird 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt: 
 
Datum:  09.02.2022 

Uhrzeit: 10:00 Uhr 

Ort:  Großer Sitzungssaal Kreishaus Brilon 
  Am Rothaarsteig 1 
  59929 Brilon 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so 
wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Be-
hörden, der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Einwendungen erhoben 
haben. Sonstige Personen können als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur 
Verfügung stehen. Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach Ablauf der 
Einwendungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
 

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (Bundes-Immissionsschutzgesetz, 9. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wird hingewiesen.  
 
Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
 
Az: 41.3.40131-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

160 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZTES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH, v.d. GF Herrn Michael Flocke auf Erteilung 
einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergiean-

lage  
im Stadtgebiet Marsberg 

 
Die Firma Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH, v.d. Herrn Gf Michael Flocke mit Sitz in 34431 Mars-
berg hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 14.04.2021 die Erteilung einer 
Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Marsberg-Meerhof, auf den Flurstücken 
101, 102, 103, 62, 66, 67, 68 und 100, in der Flur 7 in der Gemarkung Meerhof beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 

Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage (ME20) vom Typ ENERCON E-138 EP3 E2 mit 
einer Nabenhöhe von 160 m und einer Nennleistung von 4.200 kW.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen. Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.2 der Anlage 1 UVPG.  
 
Gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist für das Neuvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine über-
schlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, 
ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich der Errichtung und des Betriebes der 
Windenergieanlage (WEA) geprüft.   
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Hochsauerlandkreises mit 
Stellungnahme vom 11.05.2021 sowie der Unteren Wasserbehörde des Hochsauerlandkreises mit Stellung-
nahme vom 10.05.2021 Az.: 33-42-X-0194-21, wurden die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter ge-
prüft.  
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebenen überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Unterla-
gen sowie eigener Recherchen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass durch das Vorhaben keine nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen können. Diese Be-
wertung stütz sich auf die vorgelegten Antragsunterlagen. Eine Beeinträchtigung der Nutzungs- und Schutz-
kriterien ist nicht zu erwarten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
 



 

303 
 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
41.3.40131-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

161 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) 
 

Antrag der WEA Bleiwäsche GbR, v. d. Herrn Werner Ebbers  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer 
Windenergieanlage des Typs Enercon E-147 EP5 E2 mit einer Nabenhöhe von 155,10 m und einer 

Nennleistung von 5.000 kW  
im Stadtgebiet Brilon 

 
-Erörterungstermin- 

 
In dem Verfahren zum Antrag der WEA Bleiwäsche GbR, v.d. Herrn Werner Ebbers, An der Grotte 17, 33181 
Bad Wünnenberg zur Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-147 EP5 E2 mit einer Nabenhöhe von 155,10 m und einer Nennleistung 
von 5.000 kW hat die Genehmigungsbehörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach pflichtgemäßem Ermes-
sen gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV entschieden, dass der vorgesehene 
Erörterungstermin beginnend am 
 

05.10.2021 um 10:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal Kreishaus Brilon, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
 
durchgeführt wird. 
 
Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 26. Mai 2020 und den dazu ergangenen 
Änderungen u.a. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie der Negativtestnachweis (Corona-Schnell-
test gemäß einem nach Corona-Test–und-Quarantäneverordnung vorgesehenen Testverfahren – nicht älter 
als 48 Stunden – sowie vollständig geimpfte oder genesene Personen, die weder typische Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 noch eine aktuelle Infektion aufweisen) erforderlich.  
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so 
wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Hinweis 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus besonderen 
Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Vertreter 
der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren rechtsge-
schäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin ergehen nicht mehr. 
 
Auf die Bekanntmachung vom 29.06.2021 wird hingewiesen  
 
Brilon, 23.09.2021 
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Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
FD 41/3 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40102-2021-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

162 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG, v. d. Bürgerwind Hamm-Stemmel Verwal-
tungs GmbH, v. d. Geschäftsführer Frank Bohle und Benedikt Ludwig auf Erteilung einer Genehmi-

gung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ 
NORDEX N149 mit einer Nabenhöhe von 125 m und einer Leistung von 5.700 kW  

im Stadtgebiet Brilon  
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH 
& Co. KG, v. d. Hamm-Stemmel Verwaltungs GmbH, v. d. Geschäftsführer Frank Bohle und Benedikt Ludwig, 
Radlinghauser Straße 7, 59929 Brilon auf ihren Antrag vom 18.10.2020 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG 
für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (WEA 1) vom Typ Nordex N 149 mit einer Naben-
höhe von 125 m, einem Rotordurchmesser von 149 m und einer Leistung von 5.700 kW in der Gemarkung 
Madfeld, Flur 23, Flurstücke 49, 48, 32 am 04.08.2021 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage 
 

Bezeich-
nung 

Typ Anlagen-
Nr.  

Nennleis-
tung [kW] 

Naben-
höhe 
[m] 

Gemar-
kung 

Flur Flurstü-
cke 

WEA 1 NORDEX 
N 149 

8194539.1 5.700 125 Madfeld 23 32, 49, 48 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

 Baugenehmigung gemäß §§ 60, 74 BauO NRW 2018 einschließlich Zulassung der Abweichung 
gemäß § 69 BauO NRW 2018 

 Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 

 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Landschafts- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum 
Gewässerschutz, zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis, zum Denkmalschutz und zum Schutz von Versor-
gungsleitungen.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 
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08.10.2021 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadtverwaltung Brilon  

Zimmer 33, Am Markt 1, 59929 Brilon  
Montag bis Mittwoch von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr,  
Donnerstag von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und   
Freitag von 8:15 Uhr bis13:00 Uhr.   
 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Brilon ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine Terminab-
sprache unter der Tel.-Nr. 02961/794-150 erforderlich. 
 

2. Hochsauerlandkreis (Genehmigungsbehörde) 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. eine 
Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 02961/943155 erforderlich. 

 
Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 22. März 2020 und den dazu ergange-
nen Änderungen u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich einzuhalten. 
Von daher können die Unterlagen grundsätzlich jeweils nur von 1 Person eingesehen werden, soweit es sich 
nicht um Personen eines gleichen Haushalts handelt.  
 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/beka nntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 08.10.2021 eingesehen werden. 
 
Die Entscheidung wird über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-
verbund.de/startseite bekannt gemacht.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
  

http://www.justiz.de/
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Brilon, 23.09.2021 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40504-2020-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

163 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co.KG, v. d. Bürgerwind Hamm-Stemmel Verwal-

tungs GmbH, v.d. Geschäftsführer Herren Frank Bohle und Benedikt Ludwig auf Erteilung einer Ge-
nehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage vom 
Typ Nordex N 163 mit einer Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 163 m und einer 

Nennleistung von 5.700 kW  
im Stadtgebiet Brilon 

 
-Erteilung der Genehmigung- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH 
& Co.KG, v. d. Bürgerwind Hamm-Stemmel Verwaltungs GmbH, v.d. Geschäftsführer Herren Frank Bohle und 
Benedikt Ludwig, Radlinghauser Straße 7, 59929 Brilon auf ihren Antrag vom 28.04.2020 die Genehmigung 
gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 02) vom Typ Nordex 
N 163 mit einer Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 5.700 
kW in der Gemarkung Madfeld, Flur 23, Flurstücke 16, 12, 17 am 03.08.2021 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage 
 

Bezeich-
nung 

Typ Anlagen-
Nr.  

Nennleis-
tung [kW] 

Naben-
höhe 
[m] 

Gemar-
kung 

Flur Flurstü-
cke 

WEA 02 NORDEX 
N 163 

8194481.1 5.700 163 Madfeld 23 16, 12,17 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

 Baugenehmigung gemäß §§ 60, 74 BauO NRW 2018 

 Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Landschafts- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum 
Gewässerschutz, zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis und zum Denkmalschutz.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 
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08.10.2021 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1.  Stadtverwaltung Brilon   
 Zimmer 33, Am Markt 1, 59929 Brilon   
 Montag bis Mittwoch von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr,   
 Donnerstag von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und    
 Freitag von 8:15 Uhr bis13:00 Uhr.    
  
 Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude der Stadt Brilon ist das Tragen 
 eines Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung bzw. 
 eine Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 02961/794-150 erforderlich.  
  
2. Hochsauerlandkreis (Genehmigungsbehörde)  
 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz  
 Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon  
 Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie   
 Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und   
 Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
 
 Voraussetzung für den Einlass in das Verwaltungsgebäude des Hochsauerlandkreises ist das 
 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Für die Einsichtnahme ist eine vorherige telefonische 
 Anmeldung bzw. eine Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 02961/943155 erforderlich.  
 
Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neu-
infizierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 22. März 2020 und den dazu er-
gangenen Änderungen u.a. Mindestabstände von 1,50 m zwischen einzelnen Personen grundsätzlich ein-
zuhalten. Von daher können die Unterlagen grundsätzlich jeweils nur von 1 Person eingesehen werden, soweit 
es sich nicht um Personen eines gleichen Haushalts handelt.   
 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/beka nntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.09.2021 bis zum 08.10.2021 eingesehen werden. 
 
Die Entscheidung wird über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-
verbund.de/startseite bekannt gemacht.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
  
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
  

http://www.justiz.de/









